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F A C H G R U P P E N 
 
 
Nach Nr. 3.1.1 der Satzung der FGMA werden die Mitglieder in Fachgruppen zusammengefaßt. 
Die Zuordnung zu den Fachgruppen erfolgt entsprechend der fachbetriebspflichtigen Tätigkeiten nach 
§ 19 l WHG des Mitgliedes in einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten 
Tätigkeitsbereiche. Der Fachbetrieb kann seine Tätigkeit innerhalb dieser Bereiche einschränken. 
 
 
1. Tätigkeiten an Anlagen und Anlagenteilen aus dem Bereich der Be- und Verarbeitung, in 

denen mit wassergefährdenden Stoffen  umgegangen wird. 
 

1.1 Umgang mit Kühlschmierstoffen, Ölen u.ä., z.B. in Werkzeugmaschinen und Hy-
draulikanlagen, 

 
1.2 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zur Oberflächenbehandlung, z.B. in 

Lackieranlagen, Entfettungsanlagen und Beizbädern. 
 
2. Tätigkeiten an Anlagen und Anlagenteilen, die nicht in den Bereich der Be- und Verarbeitung 

fallen und in denen die wassergefährdende Flüssigkeit als Energieübertragungsmedium, wie 
z.B. in Kälteanlagen oder Aufzügen, verwendet wird. 

 
3. Tätigkeiten an Anlagen und Anlagenteilen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die 

im Bereich der Textilbe- und -verarbeitung insbesondere der Textilveredlung und der 
Textilreinigung verwendet werden. 

 
4. Tätigkeiten an Anlagen und Anlagenteilen aus dem Bereich der Papier- und Drucktechnik, in 

denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird. 
 
5. Tätigkeiten an verfahrenstechnischen Maschinen und Apparaten für die chemische und 

verwandte Industrie, in denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird. 
 
6. Tätigkeiten an Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. Leckanzeigegeräten und Überfüllsicherungen. 
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